
Zur Entstehung des Privilegium Maius Leonis VIII papae 53

brauch von Auszügen aus dem Römischen Recht in vielen etwa gleichzeiti­
gen Gelehrtenzentren, wo sie offenbar als Teil des rhetorischen Unterrichts 
benutzt wurden. Diese Belege treten auf in den kanonistischen Sammlun­
gen (besonders den Sammlungen Anselms II. von Lucca, Bonizos von Sutri 
und Ivos von Chartres)®1, den Urkunden®2 und der Streitschriftenliteratur 
(besonders aus dem Kreis um Bernold von Konstanz und dem Kloster 
Hersfeld)®3. Wenn das Privilegium Maius drei Auszüge zusätzlich zu dem 
aus dem Hadrianum abgeschriebenen, aus dem ersten Buch der lustiniani 
Institutiones cap. 1-2 zitiert, braucht deshalb die Fälschung noch lange 
nicht das Produkt einer „Ravennater Rechtsschule“ zu sein; und Kenntnis 
der allgemein geläufigen Definitionen von „ius“ und „iusticia“ machen den 
Verfasser nicht unweigerlich zu einem „Ravennater Juristen“. Sein Zitat 
aus dem Prooemium der Institutiones: Imperatoriam maiestatem non solum 
armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, taucht in der Tat 
auch sonst in der salischen Panegyrik auf; dieselbe Stelle wird nicht nur von 
Petrus Crassus, sondern auch von Anselm von Besäte in der epistola ad im- 
peratorem Heinricum [III], die seine Rhetorimachia einleitet, zitiert®4. Eine 
Abschrift von Anselms Werk wurde übrigens auch im Kloster St. Euchari­
us in Trier zu ungefähr derselben Zeit angefertigt wie das erhaltene Exem­
plar des Privilegium Maius in Trier Hs. 1081/29®5.
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